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Stellungnahme zu den dienstlichen Erklärungen der Richter Dr. Klumpe

und Frieling:

Ich hatte nichts vorgetragen, weil es m.E. auch ohne weiteren Sachvortrag klar war, worauf sich die Besorgnis der Befangenheit stützt:

Der Beschluss des LG Dortmund v. 14. März 2008, Zurückweisung meines

Ablehnungsgesuches gegen Richter Helmut Hackmann, lässt nicht erkennen, dass man sich mit den von mir vorgetragenen stichhaltigen Gründen zur Ablehnung des Richters Hackmann auseinandergesetzt hätte.

Da ich Gründe nachgewiesen hatte, die erstens jedem normalen Menschen signalisieren, dass Richter Hackmann eindeutig unter Ausschluss rechtlichen Gehörs meine Abschiebung in Richtung Psychiatrie betreibt, da die genannten Gründe zudem nach herrschender Rechtssprechung, auf die auch mit Zitaten und Quellenhinweisen hingewiesen, eindeutige Ablehnungsgründe sind, stellten die unterzeichnenden Richter mit der Ablehnung meines Antrages das Recht praktisch auf den Kopf. Ohne auf die vorgebrachten Gründe im Einzelnen eingegangen zu sein. Das hat bereits den

Charakter von Rechtsbeugung, mit nachvollziehbarer Rechtssprechung hat das objektiv nichts zu tun. Da im Ergebnis ein Beschluss gegen meine Interessen in dieser Weise gefasst wurde, muss davon ausgegangen werden, dass die unterzeichnenden Richter das Recht nicht zu meinen Gunsten, sondern zu meinen Lasten beugen wollten.

Unter diesen Umständen noch zu behaupten, man hielte sich nicht für befangen, ist schlichtweg eine Dreistigkeit.

Mit anarchistischen Grüßen
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